
 

Dezember 2016 

 
Melderegister der Fremdarbeiter in Preußlitz 
 
Am 14. Dezember 1856 bestimmte die Herzoglich Anhaltische Kreisdirektion Köthen die 
einheitliche Registrierung von fremden Personen in den Gemeindebezirken. 
Man hatte Kenntnis erhalten, dass von den Ortsschulzen keine genauen Verzeichnisse von 
den Anmeldungen geführt wurden. Die Bestimmung besagte „vom 1. Januar 1857 ab hat 
jeder Ortsschulze über alle in dem betreffenden Gemeindebezirke, mit Einschluß der dazu 
gehörigen Fabriken, Kohlengruben und sonstigen Etablissements sich zeitweise 
aufhaltenden fremden Personen, Reisende, Gesinde, Handwerksgesellen, inländische und 
ausländische Arbeiter, ein Verzeichniss nach dem beiliegenden Formulare zu führen“.  
 

 
Deckblatt des Registers für die Gemeinde 

 
Die einzelnen Rubriken des Formulars waren: laufende Nummer, Vor- und Zuname, Stand, 
Heimatort, Legitimation, Namen der Dienstherrschaft, des Fabrikherrn, des Wirtes oder des 
Meisters. Diese Listen waren auf Verlangen des zuständigen Polizeibeamten stets zur 
Einsicht vorzulegen. „Die Gesindebücher und Meldungsscheine sind von den betreffenden 
Ortsschulzen gehörig, geordnet aufzubewahren…“. 
 



 
Registerauszug von 1858-1860 

 
Alle übrigen Legitimationspapiere (Reisepässe, Passkarten, Wanderbücher und 
Heimatscheine) der fremden Reisenden, Handwerksgesellen und Arbeiter sollten sofort 
(spätestens 48 Stunden nach der Ankunft) an die Herzogliche Kreisdirektion bzw. an die mit 
der Erteilung von Aufenthaltskarten beauftragten Bürgermeister gesendet werden.  
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